
Pink Floyd

SZ: Herr Schuster, ich möchte mit Ihnen über die Grenzen der Meinungsfreiheit sprechen.

Sollte es solche Grenzen überhaupt geben? In der Kunst, in der Politik?

Bevor ein Staat einschreitet und im Extremfall Worte verbietet, muss er diese Worte erst in‐

terpretieren. Was ist Ihr Eindruck, wie gut das gelingt?

Ein Beispiel: In Hannover lehnte es ein Gericht kürzlich ab, die Parole „Israel ist unser Un‐

glück“ der Neonazi-Partei Die Rechte als Grenzüberschreitung zu ahnden.

Stürmer

Darf die Justiz denn eine Parole, die sich gegen Israel richtet, einfach uminterpretieren in ei‐

ne judenfeindliche?
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Ein anderes Beispiel, erst wenige Wochen alt: Ein Neonazi in Braunschweig rief: „Juden‐

presse, Judenpack, Feuer und Benzin für euch.“ Weil er das aber in Richtung von Journalis‐

ten rief, die filmten, sagte die Staatsanwaltschaft hinterher, das sei nicht so schlimm. Die

Presse könne das ab. Also keine Volksverhetzung.

Auf den Straßen Berlins wurde jüngst skandiert: „From the river to the sea – Palestine will

be free.“ Ist das aus Ihrer Sicht ein Satz, der justiziabel sein sollte?

Inwiefern?

Könnte man die Parole nicht auch so interpretieren, dass bloß gemeint ist, dass Palästinenser

auf diesem Gebiet die vollen Bürgerrechte haben sollten?

Auch in jüdischen Gemeinden sieht man hin und wieder als Wandschmuck Karten des Na‐

hen Ostens, auf denen die Palästinensergebiete praktisch nicht existieren oder komplett zu

Israel gehören. Bewegt sich das nicht auf demselben Niveau?

Strebt nicht Israels Regierung ganz offiziell dasselbe Ziel an: eine israelische Hoheit from

the river to the sea, in der Juden mehr Rechte haben sollen als Palästinenser?

Ist denn beides dasselbe?
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Wann Kritik an Israel eine Grenze überschreitet, das ist oft eine komplexe Diskussion. Sollte

die Justiz da den Schiedsrichter spielen?

Wo ziehen Sie die Grenze?

Viele Freunde Israels sagen: Die neue israelische Regierung mache es ihnen so schwer wie

lange nicht …

Wie bewerten Sie die Situation?

Der Zentralrat der Juden und auch Sie persönlich haben sich immer klar gegen die AfD aus‐

gesprochen. Einige der Menschen, die jetzt in Israel in der Regierung sitzen, scheinen aus

demselben Holz geschnitzt zu sein.

Erleben Sie, dass das auf die hiesigen Juden zurückfällt und der israelbezogene Antisemitis‐

mus hierzulande deshalb zunimmt?

Finden Sie, Deutsche sollten sich in ihrer Kritik an Israel generell mehr zurückhalten als an‐

dere?
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Die bayerische Justiz hat sich gerade einen türkischstämmigen Coburger vorgeknöpft, der

das heutige Israel mit dem Nationalsozialismus verglich. Der Mann hatte eine Karikatur auf

Facebook gepostet: einen israelischen Soldaten, der auf eine am Boden liegende Muslimin

zielt. Gleichzeitig blickt dieser israelische Soldat in einen Spiegel und sieht sich dort mit Ha‐

kenkreuz-Armbinde.

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat dagegen im Oktober ein überraschend scharfes

Urteil gesprochen. Es hat gesagt: Das Hakenkreuz darf man in Deutschland nur zeigen,

wenn man sich klar von NS-Gedankengut distanziert. Aber wer Israel und die Nazis gleich‐

setze, der tue dies nicht. Die Folge: Das Gericht hat den Coburger bestraft.

Aber ist eine politische Beeinflussung der Justiz nicht ungewöhnlich? Die Justiz ist unabhän‐

gig – und trotzdem wirbt die Regierung dort für eine bestimmte Sichtweisen?

Ist das erwähnte Hakenkreuz-Urteil nicht recht gewagt? Immerhin: Wenn jemand Israel mit

einem Nazi-Vergleich überzieht, dann tut er das doch sicher nicht, weil er die Nazis gutheißt.

Noch ein Beispiel. In der KZ-Gedenkstätte Dachau sagte ein NPD-Mann zu einer vorbeikom‐

menden Schülergruppe: Ihr müsst nicht alles glauben, was euch hier erzählt wird. Daraufhin

hat sich das Bayerische Oberste Landesgericht große Mühe gegeben, mit einer umfangrei‐

chen Argumentation, und es hat den Mann im Jahr 2021 wegen Holocaustleugnung verur‐

teilt.
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Viele Fachleute in der Justiz waren erstaunt. Ein so striktes Urteil wäre fünf Jahre zuvor

noch juristisch undenkbar gewesen. Da hat sich die Interpretation der Gesetze verändert.

Der Pink-Floyd-Gründer Roger Waters tourt seit Sonntag durch deutsche Konzerthallen.

Mit seinen Aufrufen zum Boykott Israels erzürnt er viele Menschen. Dabei ist das Thema

Politik gar nicht Teil seiner Musikshow.

Die Stadt Frankfurt wollte ihm Hausverbot erteilen, ist aber vor Gericht gescheitert. Sollten

wir vielleicht einfach ertragen, dass die Meinungsfreiheit für alle gilt – und Diskussionen mit

Worten austragen?
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